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Mit Blick auf die angestrebte Energiewende muss auch die 
Nutzung neuer Ressourcen geprüft werden. Dazu gehört 
ebenfalls das Fracking. Um konventionelle Öl- und Gasla-
gerstätten zu erschliessen, wird diese Methode seit mehr 
als 50 Jahren eingesetzt. Neu ist, dass man mit ihrer Hilfe 
sogenannte unkonventionelle Lagerstätten ausbeuten will 
– vor allem Schiefergas aus tief liegenden Gesteinsschich-
ten. Der Kanton Aargau hat mit dem «Gesetz über die Nut- 
zung des tiefen Untergrunds und die Gewinnung von Bo-
denschätzen» Voraussetzungen geschaffen, um beispiels-
weise die Suche nach Schiefergas umfassend prüfen zu 
können.

Schiefergas ist ein nicht konventionel
les Erdgas. Es unterscheidet sich aber 
in seiner Bildung und Zusammenset
zung nicht von konventionellem Erd
gas. Es sind die Art der Lagerstätte 
und die dadurch erforderliche Metho
de der Gewinnung, die von der För
derung aus herkömmlichen Erdgas
lagerstätten abweichen. Obwohl das 
Gas als «Schiefergas» bezeichnet wird, 
stammt es nicht nur aus Schiefer, son
dern auch aus anderen Gesteinen.

Was ist Fracking?
Hydraulic Fracturing oder kurz Fracking 
ist eine Methode zur Erzeugung, Wei
tung und Stabilisierung von Rissen 
im Gestein einer Lagerstätte im tiefen 
Untergrund mit dem Ziel, die Durch
lässigkeit der Lagerstättengesteine zu 
erhöhen. Dadurch können darin be
findliche Gase oder Flüssigkeiten leich
ter und beständiger zur Bohrung flies
sen und gewonnen werden.
Seit Ende der 1940erJahre wird Fra
cking vor allem bei der Erdöl und Erd
gasförderung sowie bei der Erschlies
sung tiefer Grundwasserleiter für die 
Wassergewinnung und bei der Verbes
serung des Wärmetransportes bei der 
tiefen Geothermie eingesetzt. Dabei 
werden keine Stützmittel oder chemi
schen Zusätze benötigt.

Die Gewinnung von Kohlenwasser
stoffen (Öl, Gas) aus dem Untergrund 
erfordert generell eine bohrtechnische 
Erschliessung der potenziellen Spei
cherhorizonte. In der Regel prüft in die
sem Zusammenhang die Aufsichtsbe
hörde nicht nur die für die Erkundung 
von Lagerstätten und die Produktion 
relevanten technischen Fragestellun
gen, sondern betrachtet auch ver
schiedene Umweltaspekte wie Emis
sionen, Abfallmanagement, Wasser
nutzung und Abwasserentsorgung.
Während der Bohrarbeiten wird das 
Bohrloch abschnittsweise mit Stahlroh
ren abgedichtet. Die oberste Rohrtour, 
das sogenannte Ankerrohr, schützt  
in erster Linie die oberflächennahen 
Grundwasserleiter. Neben dem Anker
rohr folgen je nach Tiefe des Bohrlo
ches weitere Rohrtouren (technische 
Rohrtour) sowie die Förderrohrtour. 
Der Zwischenraum zwischen der Bohr
lochwand und der Aussenseite der 
Rohre wird mit Zement abgedichtet, 
um die Rohre fest im Gestein zu ver
ankern und den Übertritt von Flüssig
keiten oder Gasen über den Zwischen
raum in höher gelegene Schichten zu 
verhindern. Erst wenn ein derartig ge
sichertes Bohrloch hergestellt ist, kann 
und darf eine FrackingMassnahme 
durchgeführt werden.

Fracking von nicht  
konventionellen Lagerstätten
Die Förderung von Schiefergas aus 
dichten Tonsteinen erfordert die hy
draulische Stimulation des Speicher
gesteins entlang der Bohrung. Eine 
exakte Vorhersage des Wasserbedarfs 
für das Fracking an einer Lokalität ist 
schwer abschätzbar. Für eine Fracking 
Massnahme bei Schiefergasprojekten 
(Probebohrung) werden in der Regel 
bis zirka 6000 Tonnen Wasser benötigt. 
Das benötigte Wasser wird dem Grund
wasser oder Oberflächengewässern 
entnommen. 
Bei der FRACFlüssigkeit handelt es 
sich meist um Wasser, dem weitere 
Stoffe beigemischt werden. So wird 
vor allem Sand beigemischt, der die 
Aufgabe hat, die erzeugten Risse of
fen zu halten. Dazu werden weitere 
Zusatzstoffe zugegeben. Ebenfalls zu 
erwähnen ist, dass die FRACFlüssig
keit unter Umständen Chemikalien ent
hält, die zum Teil giftig und krebser
regend sind (wie Benzol). Wenn der 
Druck auf die Speichergesteine nach 
dem hydraulischen Aufspalten redu
ziert wird, kommt ein Teil der FRAC 
Flüssigkeit an die Oberfläche zurück, 
inklusive der beigemischten Chemika
lien. Die zurückgespülte FRACFlüssig
keit kann zudem teilweise natürliche, 
sehr schwach radioaktive Nuklide aus 
der Lagerstätte (vor allem Radium 226 
und Radium 228) enthalten. Diese Nu
klide sind auch im Schiefergas enthal
ten. Die FRACFlüssigkeit muss daher 
entsorgt oder aufbereitet werden, be
vor sie in das Grundwassersystem zu
rückgeführt werden darf. 
Ein direkter Übertritt von Schiefer 
gas an der Erdoberfläche in anstehen
de Grundwasserschichten ist nur bei 
sehr mangelhafter Bohrlochabdich
tung denkbar. Dies kann aber kontrol
liert werden. Im Weiteren gibt es Hin
weise, dass durch unkontrolliertes Fra
cking in tektonisch aktiven Zonen Klein
beben ausgelöst werden können.

Elizabeth Jacobs | Abteilung für Umwelt | 062 835 33 60

Fracking im Aargau?



Nr. 68  Juni 2015 U M W E L T  A A R G A U26

weltfreundliches Verfahren (CleanFra
cking): Die Technik des Aufbrechens 
der Gesteinsschichten bleibt die Glei
che, jedoch kann auf giftige Chemika
lien und auf Biozide verzichtet werden, 
da lediglich Wasser, Sand und Mais
stärke eingesetzt werden. Das Projekt 
wurde jedoch wegen Unwirtschaftlich
keit Ende 2012 eingestellt.

Situation im Aargau
Der Kanton Aargau verfügt als erster 
Kanton in der Schweiz über das «Ge
setz über die Nutzung des tiefen Un
tergrunds und die Gewinnung von Bo
denschätzen» (GNB). Dieses Gesetz ist 
seit dem 1. März 2013 im Kraft. Damit 
wurden Voraussetzungen geschaffen, 
um Vorhaben wie die Suche nach 
Schiefergas umfassend prüfen zu kön
nen. Vor jedem geplanten Fracking 
Prozess sollen die kritischen geologi
schen und hydrogeologischen Krite
rien (Mächtigkeit der Deckschicht, Ab
stand zum Grundwasser) genaustens 
untersucht werden. Darauf aufbauend 
beurteilt die Aufsichtsbehörde die Si
tuation und erteilt oder verweigert 
eine Genehmigung zum Fracking. Die 
Suche nach Schiefergas benötigt ge
mäss § 4 des GNB eine generelle Be
willigung, die das Departement Bau, 
Verkehr und Umwelt (BVU) als zu
ständiges Departement erteilt. Eine 
Probebohrung als Teil einer solchen 
Vorabklärung benötigt zusätzlich eine 
gewässerschutzrechtliche Bewilligung 
gemäss § 15 des Einführungsgeset
zes zur Bundesgesetzgebung über den 
Schutz von Umwelt und Gewässern 
(EG UWR) vom 4. September 2007, 
welche die Abteilung für Umwelt des 
BVU vergibt. 
Ziel ist zum heutigen Zeitpunkt nicht 
ein generelles FrackingVerbot, son
dern die Sicherstellung, dass bei der 
Erschliessung von untertägig vorhan
denen Energieressourcen alle erforder
lichen Sicherheitsbestimmungen und 
verfügbaren Massnahmen angewen
det werden, um negative Auswirkun
gen zu verhindern.

Gesetzliche und  
politische Hintergründe
Unter den Spezialisten herrscht gros
se Uneinigkeit, wie tief unter Grund 
die Speichergesteine sein müssen, um 
gefahrlose hydraulische Spaltungen 
(Fracking) durchführen zu können. Es 
wird befürchtet, dass Schiefergas in 
Gebieten mit starken tektonischen Ak
tivitäten nach einer hydraulischen Auf
spaltung bis an die Erdoberfläche drin
gen kann. Aus diesem Grund wurden 
in Frankreich alle Lizenzen zur Suche 
nach und zur eventuellen Förderung 
von Schiefergas annulliert. Ein Fra
ckingGesetzesentwurf der deutschen 
Bundesregierung vom 1. April 2015 
verbietet unter anderem Fracking 
Massnahmen, wenn oberhalb von 
3000 Metern Tiefe in Schiefer, Ton 
oder Mergelgestein oder in Kohle
flözgestein Erdgas gesucht oder ge
wonnen werden soll. Einige Fachspe
zialisten in der Schweiz sprechen sich 
gegen ein generelles Verbot für das 
Fracking aus. Denn diese Technik 
könnte – bei richtiger Anwendung – 
helfen, die Ziele der Energiestrategie 
zu erreichen.
Hinsichtlich der angestrebten Energie
wende ist es unumgänglich, die Nut
zung neuer Ressourcen unvoreinge
nommen zu prüfen. Falls jedoch die 
Gesuchsunterlagen für eine Probeboh
rung Hinweise auf gefährliche Folgen 
für die Umwelt (Erdbebenrisiko, Grund
wasserschutz) aufzeigen würden oder 
wasserführende geologische Schich
ten betroffen wären, darf das Fracking 
zur Gewinnung nicht konventioneller 
Gasvorkommen nach heutigem tech
nischem Stand (Einsatz wassergefähr
dender Chemikalien, grosse Wasser
mengen) nicht zugelassen werden.
Zurzeit findet auf dem Gebiet des Fra
ckings eine lebhafte technische Ent
wicklung statt, insbesondere was den 
Einsatz von chemischen Zusatzstof
fen betrifft. Beispielsweise entwickel
te die österreichische Montanuniver
sität Leoben gemeinsam mit einem 
Öl und Gaskonzern für die Schiefer
gasförderung ein patentiertes um
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Maßstab: Alle Teile dieser Grafi k sind maßstabsgetreu 
dargestellt, mit Ausnahme der Größe des Bohrlochs und 
der Gesteinsrisse, die nur aus grafi schen Gründen ver-
größert dargestellt wurden.

FÖRDeRung Von eRDgas aus unkonVentioneLLen LageRstätten
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